
PLATZREGELN 1. Aus
Ausgrenzen sind die Wege links der 2. sowie rechts der 12. 
Spielbahn. Alle anderen Ausgrenzen sind durch weiße 
Pfosten gekennzeichnet.

Die zwischen den Bahnen 5 und 6 gesetzten weiß/grünen 
Pfosten gelten beim Spielen der Bahn 5 als Ausgrenze. 
Beim Spielen der Bahn 6 gelten sie als unbewegliche 
Hemmnisse.

2. Steine in Bunkern
Steine in Bunkern sind bewegliche Hemmnisse, von denen 
Erleichterung nach Regel 24-1 in Anspruch genommen 
werden darf.

3. Wege
Alle befestigten Wege im Gelände sind unbewegliche 
Hemmnisse, von denen Erleichterung nach Regel 24-2.b in 
Anspruch genommen werden kann.

4. Pumpenhaus
Das Pumpenhaus (18. Spielbahn) ist mit Ausnahme des 
Zugangs Bestandteil des Platzes. Der Zugang ist 
unbewegliches Hemmnis, von dem Erleichterung nach 
Regel 24-2.b in Anspruch genommen werden kann.

5. Boden in Ausbesserung
Boden in Ausbesserung ist durch blaue Pfosten oder weiße 
Umrandungen gekennzeichnet. Es kann Erleichterung nach 
Regel 25-1.b in Anspruch genommen werden.

6. Fahrspuren
Tiefe Fahrspuren von Arbeitsmaschinen und Golfcarts sind 
ohne besondere Kennzeichnung Boden in Ausbesserung, 
von dem Erleichterung nach Regel 25-1.b in Anspruch 
genommen werden kann.

7. Erdgänge grabendes Tier
Ist die Standposition durch Loch oder Laufweg eines 
Erdgänge grabenden Tieres behindert, wird keine 
Erleichterung nach Regel 25-1.b gewährt.

8. Wasserhindernisse
Frontale Wasserhindernisse sind durch gelbe Pfosten, 
seitliche Wasserhindernisse durch rote Pfosten 
gekennzeichnet.

9. Bahn 17
Der Zaun unterhalb des Grüns ist ein unbewegliches 
Hemmnis. Die Ausgrenze verläuft hinter dem Zaun.

10. Entfernungsmesser
Entfernungsmesser sind erlaubt, soweit das Gerät nur die 
Entfernung und nicht andere Daten wie Steigung, 
Windstärke, etc. misst.

Strafen bei Nichtbeachtung der Platzregeln
Strafe bei Lochspiel - Lochverlust
Strafe bei Zählspiel - 2 Strafschläge

Entfernungsmarkierungen
Die Entfernungsmarkierungen beziehen sich auf die 
Vorderkante der Grüns.
100 MeterGrüne Pflöcke mit einem weißen Ring
200 MeterGrüne Pflöcke mit zwei weißen Ringen

Hier sollte
Ihre Botschaft
stehen

PLATZREGELN1. Aus
Ausgrenzen sind die Wege links der 2. sowie rechts der 12. 
Spielbahn. Alle anderen Ausgrenzen sind durch weiße 
Pfosten gekennzeichnet.

Die zwischen den Bahnen 5 und 6 gesetzten weiß/grünen 
Pfosten gelten beim Spielen der Bahn 5 als Ausgrenze. 
Beim Spielen der Bahn 6 gelten sie als unbewegliche 
Hemmnisse.

2. Steine in Bunkern
Steine in Bunkern sind bewegliche Hemmnisse, von denen 
Erleichterung nach Regel 24-1 in Anspruch genommen 
werden darf.

3. Wege
Alle befestigten Wege im Gelände sind unbewegliche 
Hemmnisse, von denen Erleichterung nach Regel 24-2.b in 
Anspruch genommen werden kann.

4. Pumpenhaus
Das Pumpenhaus (18. Spielbahn) ist mit Ausnahme des 
Zugangs Bestandteil des Platzes. Der Zugang ist 
unbewegliches Hemmnis, von dem Erleichterung nach 
Regel 24-2.b in Anspruch genommen werden kann.

5. Boden in Ausbesserung
Boden in Ausbesserung ist durch blaue Pfosten oder weiße 
Umrandungen gekennzeichnet. Es kann Erleichterung nach 
Regel 25-1.b in Anspruch genommen werden.

6. Fahrspuren
Tiefe Fahrspuren von Arbeitsmaschinen und Golfcarts sind 
ohne besondere Kennzeichnung Boden in Ausbesserung, 
von dem Erleichterung nach Regel 25-1.b in Anspruch 
genommen werden kann.

7. Erdgänge grabendes Tier
Ist die Standposition durch Loch oder Laufweg eines 
Erdgänge grabenden Tieres behindert, wird keine 
Erleichterung nach Regel 25-1.b gewährt.

8. Wasserhindernisse
Frontale Wasserhindernisse sind durch gelbe Pfosten, 
seitliche Wasserhindernisse durch rote Pfosten 
gekennzeichnet.

9. Bahn 17
Der Zaun unterhalb des Grüns ist ein unbewegliches 
Hemmnis. Die Ausgrenze verläuft hinter dem Zaun.

10. Entfernungsmesser
Entfernungsmesser sind erlaubt, soweit das Gerät nur die 
Entfernung und nicht andere Daten wie Steigung, 
Windstärke, etc. misst.

Strafen bei Nichtbeachtung der Platzregeln
Strafe bei Lochspiel - Lochverlust
Strafe bei Zählspiel - 2 Strafschläge

Entfernungsmarkierungen
Die Entfernungsmarkierungen beziehen sich auf die 
Vorderkante der Grüns.
100 Meter Grüne Pflöcke mit einem weißen Ring
200 Meter Grüne Pflöcke mit zwei weißen Ringen

Hier sollte
Ihre Botschaft
stehen

PLATZREGELN1. Aus
Ausgrenzen sind die Wege links der 2. sowie rechts der 12. 
Spielbahn. Alle anderen Ausgrenzen sind durch weiße 
Pfosten gekennzeichnet.

Die zwischen den Bahnen 5 und 6 gesetzten weiß/grünen 
Pfosten gelten beim Spielen der Bahn 5 als Ausgrenze. 
Beim Spielen der Bahn 6 gelten sie als unbewegliche 
Hemmnisse.

2. Steine in Bunkern
Steine in Bunkern sind bewegliche Hemmnisse, von denen 
Erleichterung nach Regel 24-1 in Anspruch genommen 
werden darf.

3. Wege
Alle befestigten Wege im Gelände sind unbewegliche 
Hemmnisse, von denen Erleichterung nach Regel 24-2.b in 
Anspruch genommen werden kann.

4. Pumpenhaus
Das Pumpenhaus (18. Spielbahn) ist mit Ausnahme des 
Zugangs Bestandteil des Platzes. Der Zugang ist 
unbewegliches Hemmnis, von dem Erleichterung nach 
Regel 24-2.b in Anspruch genommen werden kann.

5. Boden in Ausbesserung
Boden in Ausbesserung ist durch blaue Pfosten oder weiße 
Umrandungen gekennzeichnet. Es kann Erleichterung nach 
Regel 25-1.b in Anspruch genommen werden.

6. Fahrspuren
Tiefe Fahrspuren von Arbeitsmaschinen und Golfcarts sind 
ohne besondere Kennzeichnung Boden in Ausbesserung, 
von dem Erleichterung nach Regel 25-1.b in Anspruch 
genommen werden kann.

7. Erdgänge grabendes Tier
Ist die Standposition durch Loch oder Laufweg eines 
Erdgänge grabenden Tieres behindert, wird keine 
Erleichterung nach Regel 25-1.b gewährt.

8. Wasserhindernisse
Frontale Wasserhindernisse sind durch gelbe Pfosten, 
seitliche Wasserhindernisse durch rote Pfosten 
gekennzeichnet.

9. Bahn 17
Der Zaun unterhalb des Grüns ist ein unbewegliches 
Hemmnis. Die Ausgrenze verläuft hinter dem Zaun.

10. Entfernungsmesser
Entfernungsmesser sind erlaubt, soweit das Gerät nur die 
Entfernung und nicht andere Daten wie Steigung, 
Windstärke, etc. misst.

Strafen bei Nichtbeachtung der Platzregeln
Strafe bei Lochspiel - Lochverlust
Strafe bei Zählspiel - 2 Strafschläge

Entfernungsmarkierungen
Die Entfernungsmarkierungen beziehen sich auf die 
Vorderkante der Grüns.
100 Meter Grüne Pflöcke mit einem weißen Ring
200 Meter Grüne Pflöcke mit zwei weißen Ringen

Hier sollte
Ihre Botschaft
stehen



Name Datum

Stammvorgabe Spielvorgabe

Unterschrift Spieler

Unterschrift Zähler

Loch 64 59 57 52 PAR HCP Spieler Punkte Zähler Punkte

390 383 384 347 4 71

173 166 160 137 3 15

3 396 388 365 334 4 1

4 419 373 373 329 4 3

5 338 311 311 287 4 11

6 341 313 310 286 4 17

7 530 475 472 426 5 13

8 204 196 182 137 3 5

9 397 347 347 310 4 9

OUT 3.188 2.952 2.904 2.593 35

10 454 447 417 397 5 10

11 399 365 358 325 4 4

12 154 146 146 139 3 18

13 347 322 322 298 4 14

14 473 426 405 368 5 12

15 367 322 318 301 4 6

16 392 373 319 294 4 2

17 177 164 159 153 3 16

18 482 437 422 379 5 8

10-18 3.245 3.002 2.866 2.654 37

1-9 3.188 2.952 2.904 2.593 35

1-18 6.433 5.954 5.770 5.247 72

Brutto

Netto

2


